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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 
 
Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung zum ökologischen Umbau des Weiler Bachs 
durch die Stadtwerke Hürth 
 
Die Stadtwerke Hürth beantragten mit Schreiben vom 13.08.2019 die wasserrechtliche 
Genehmigung für den ökologischen Umbau des Weiler Bachs in 50354 Hürth. Der Weiler 
Bach soll auf einem ca. 350 m langen Abschnitt zwischen der Bonnstraße und dem HRB 30 
renaturiert werden.  
Für dieses Vorhaben ist gemäß § 3c UVPG i.V.m. Ziffer 13.18.2 der Anlage I zum UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles vorzunehmen, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. 
Diese Vorprüfung hat ergeben, dass durch das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage II des UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. Dementsprechend war im 
vorliegenden Fall die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG 
nicht erforderlich. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht 
wird unbeschadet dessen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens – ohne die zusätzlichen, 
im wesentlichen verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG – überprüft. Die 
Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 UVPG bekannt gegeben. Diese Feststellung ist 
nicht selbständig anfechtbar. 
Nähere Informationen können beim Rhein-Erft-Kreis, Amt 70/2 - Untere Wasserbehörde, 
Frau Siebel, Ebene 3, Flur A, Zimmer 38, Tel. 02271 - 83 – 17048 eingeholt werden. 
Bergheim, 17.09.2019 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Geplante Abgrabung „Widdendorf I“ in Bergheim, Gemarkung Bergheim, Flur 29, Flurstücke 28, 

32, 33, 34, 35, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 163, 164, 169, 184, 252, 

253, 269, 270, 271, 272, 274, 408, 409 und in Elsdorf, Gemarkung Heppendorf, Flur 4, 

Flurstücke 83, 84, 85, 86, 166, 183, 206, 211, 212, 213, 214, 216, 240 sowie 241 

 

Die ML mineral-logistics GmbH & Co. OHG aus Jülich hat beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises für das 
o.g. Vorhaben die Erteilung eines Vorbescheides gemäß § 5 des Gesetzes zur Ordnung von 
Abgrabungen für das Land Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetze NRW – AbgrG) vom 23.11.1979 
(GV. NRW. 1979 S. 922) hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit einer 
Trockenabgrabung zur Gewinnung von Kies, Lehm und Sand unter Ausschluss des Belangs in § 35 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 3 BauGB (keine Hervorrufung schädlicher Umwelteinwirkungen) hinsichtlich etwaiger 
staubförmiger Emissionen der Abgrabung, der Belange des Naturhaushalts, der Landschaft und der 
Erholung (vgl. § 3 Abs. 3 AbgrG NRW), der Erschließung, des Immissionsschutzes, des Denkmal- und 
Bodendenkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und des Bodenschutzes beantragt.  
 
Gemäß § 29 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. 
2010 I S. 94) dürfen Vorbescheide nur nach Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
erteilt werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat sich in diesen Fällen vorläufig auf die nach 
dem jeweiligen Planungsstand erkennbaren Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens und 
abschließend auf die Umweltauswirkungen zu erstrecken, die Gegenstand des Vorbescheides sind.  
 
Nach § 18 Abs. 1 UVPG hat die zuständige Behörde die Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens zu beteiligen.  
 
Deshalb liegen die Unterlagen in der Zeit vom 07.10. bis zum 08.11.2019 im Rathaus der Stadt 
Bergheim, Bethlehemer Str. 9 - 11, Abteilung Planung und Umwelt in 50126 Bergheim während der 
Dienststunden (montags bis mittwochs von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 15:30 Uhr, 
donnerstags von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 17:45 Uhr, freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr) zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Die Einsicht in die Unterlagen ist auch beim Landrat des Rhein-Erft-Kreis, Amt für Umweltschutz und 
Kreisplanung, Willy-Brandt-Platz 1 in Bergheim, Raum Nr. 3 A 49, montags bis freitags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr während der oben genannten 
Auslegungsfrist möglich. 
 
Die Antragsunterlagen und der Bescheid können auch auf den Internetseiten des Rhein-Erft-Kreises 
unter dem Link 
 

https://www.rhein-erft-kreis.de/bekanntmachungen/artikel/bekanntmachung-ml-juelich 

 

eingesehen werden. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist, d. h. bis einschließlich 25.11.2019, schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landrat des Rhein-Erft-Kreis, Amt für Umweltschutz und Kreisplanung, Willy-Brandt-Platz 1 in 
50126 Bergheim oder beim Bürgermeister der Stadt Bergheim, Bethlehemer Str. 9 – 11, 50126 
Bergheim, Einwendungen erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen oder die das Verfahren 
verzögern. 
 
Sollten gegen das oben genannte Vorhaben Einwendungen erhoben werden, so werden diese in 
einem noch festzusetzenden Termin mit den Beteiligten, die hierzu gesondert schriftlich geladen 
werden, erörtert. 
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  
 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen,  
a) können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch 
 öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden, 
b) kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 
 
Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin 
entstehen, können nicht erstattet werden. 
 
Falls keine Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden sollten, kann gemäß § 67 Abs.2 Nr. 2 
VwVfG NW ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. 
 
Die Auslegung des Antrages auf Erteilung eines abgrabungsrechtlichen Vorbescheides wird hiermit 
bekannt gemacht.  
 
Bergheim, den 16.09.2019 
 
 
 
gez. Der Bürgermeister der Stadt Bergheim 
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50126 Bergheim, Marienstr. 8 

Tel.: 02271-89 265 

E-Mail: mlm@bergheim.de 

 

 

 

Einladung 
 

zur 8. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der 

 

 

Verbandsversammlung der Musikschule La Musica 
 

 

 

Die Sitzung findet statt  

 

am 01.10.2019 

 

um 17.30 Uhr 

 

im Ratssaal der Kreisstadt Bergheim, 

Bethlehemer Str. 9-11, 50126 Bergheim 

 

 

Die Tagesordnung ist beigefügt. 

 

Hinweise für die Fraktionen (Vorberatungen): 
Alle Fraktionen, 01.10.2019, 17.00 Uhr im Ratssaal 

 

 

Bergheim, 20.09.2019  

 

       
    

      Jens Billaudelle 

Vorsitzender 
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Tagesordnung zur Sitzung der Zweckverbandsversammlung 
der Musikschule La Musica am 01.10.2019 

 
 
 
 
       Seite 

Öffentliche Sitzung 
 

        
TOP 1 Jahresabschluss der Musikschule La Musica für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

TOP 2 15. Änderung der Gebührensatzung für die Musikschule La Musica 
 

 

TOP 3 Haushaltssatzung und Stellenplan des Zweckverbandes Musikschule 
La Musica für das Haushaltsjahr 2020 
 

 

TOP 4 Mitteilungen n.b. 
   
TOP 5 Anfragen n.b. 
   
   
   

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
TOP 1 Mitteilungen  n.b. 
   
TOP 2 Anfragen n.b. 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
 

Bebauungsplan Nr. 3a/ Lipp – „An der Burgstraße“ 
 
 

hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
12.09.2019 folgenden Beschluss gefasst:  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss fasst den Beschluss die Offenlage für den Bebau-
ungsplan Nr. 3a/ Lipp gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 
13b in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
einzuleiten. 
 
Dieser Bebauungsplan ist erforderlich, da er die Voraussetzung für die Vis-à-Vis-Be-
bauung an der Burgstraße und somit auch für den Ausbau der Straße ist. Dabei orien-
tiert sich der Entwurf an der Umgebungsbebauung. Es wird ein WA festgesetzt. 
 
Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB). Das 
beschleunigte Bauleitplanverfahren nach § 13 BauGB findet hier Anwendung.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 3a/ Lipp – „An der Burgstraße“ mit dem zeichnerischen Teil, 
den textlichen Festsetzungen, der Begründung, dem Lärmschutzgutachten und der 
Artenschutzrechtlichen Prüfung I liegt in der Zeit vom 
 

01. Oktober 2019 bis einschließlich 06. November 2019 
im Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, 

Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung, 
im Aushangkasten im Flur des 2. OG 

  
während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme für Jedermann öffentlich aus. Darüber 
hinaus können die Unterlagen auch auf der Internetseite der Stadt Bedburg unter 
www.bedburg.de >> Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaft >> Stadtentwicklung >> 
Bauleitpläne Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen werden.  
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich bei der Stadtverwal-
tung, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, Fachdienst 5, per E-Mail an 
stadtplanung@bedburg.de oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus Kaster, Am 
Rathaus 1, 50181 Bedburg, Zimmer 203, vorgebracht werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplan Nr. 3a/ Lipp – 
„An der Burgstraße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über 

die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögens-
nachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Ent-
schädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten Absatz bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
2. Entsprechend § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die im Verfahren 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (vgl. §§ 3 und 4 BauGB) nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 

3. Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB: Im Rahmen des Planverfahrens 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
4. Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-

falen (GO NW) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, es 
sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-

nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
5. Ferner wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 

von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgenden des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. Unbeachtlich wer-
den demnach eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
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schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. 

 
6. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden Vor-

schriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) 
können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - 
der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg während der Öffnungszei-
ten eingesehen werden. 

 
 

 
Bedburg, 20.09.2019 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Sascha Solbach 
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Lageplan Bebauungsplan Nr. 3a/ Lipp – „An der Burgstraße“ 
  

(ohne Maßstab) 

 
 
 

© Vermessungs- und Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 
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Stadt Pulheim

Der Bürgermeister

r/100

Pulheim, zl 6.OS.Z045

BEKANNTMACHUNG

Hen Bjöm Olbrich ist mit Ratsbeschluss vom 09.07,2019, bestätigt durch das Amtsgericht Bergheim mit

Bestätigungsbeschluss vom 09.08.2019, für eine Wahlperiode von 5 Jahren, beginnend am Tage des

Betätigungsbeschlusses, zum Schiedsmann für den Bezirk Brauweiler, Dansweiler und Freimersdorf

gewählt worden.

E-L t/.nr.J

Frank Keppeler

Bürgermeister
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